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Anordnung Nr. 1 
über die Zahlung von Preisdifferenzen 

im Zusammenhang mit der Industriepreisreform.
Vom 1. Februar 1964

Im Zuge der etappenweisen Einführung der Industrie- 
preisretorm ist es erforderlich, für Erzeugnisse der 
Grundstoffindustrie, deren neu geregelte Preise in be
stimmten Fällen in den nachfolgenden Verarbeitungs
und Handelsstufen nicht wirksam werden, entstehende 
Preisdifferenzen mit dem Haushalt der Republik auszu
gleichen. Es wird deshalb angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt 
a) für die Betriebe der 

WB Eisenerz/Roheisen,

WB Stahl- und Walzwerke,
WB NE-Metallindustrie,
WB Gießereien,

b) für die DHZ Chemie — Düngemittel,
c) für die Betriebe, die vom Vorsitzenden des 

Volkswirtschaftsrates verpflichtet werden, neue 
Preise nach dem Stand vom 1. April 1964 anzu
wenden,

und zwar

1. für Lieferungen an die Abnehmer, die auf Grund 
der Preisanordnung Nr. 3000 vom 1. Februar 1964 
— Inkraftsetzung von Preisanordnungen der Indu
striepreisreform — (GBl. II S. 135) weiterhin zu den 
für sie gültigen Preisen nach dem Stand vom 
31. März 1964 beziehen,

2. für Eigenleistungen für betriebliche Investitionen, 
bei denen Erzeugnisse verwendet werden, die vom


